
	Realschule

	Von der 4. Klasse Grundschule in die 5. Klasse Realschule (VSO § 29 / RSO § 26) alle Schüler erhalten Anfang Mai ein Übertrittszeugnis

	ÜZ  „geeignet“ für RS
	ÜZ „geeignet Hauptschule“

	Durchschnittsnote: Deutsch, Mathematik,  

                                  HSU bis Ǿ 2, 66

Übertritt ist uneingeschränkt möglich
	Durchschnittsnote: D / M, HSU schlechter 

                                  als Ǿ 2, 66

Probeunterricht:  Pflicht in   

                               Deutsch/Mathematik
Probeunterricht bestanden:

mindestens Noten 3/4 oder 4/3 in Deutsch und Mathematik

Elternentscheidung: Bei der Notenkonstellation 4/4 entscheiden die Eltern

PU-Nachtermin: 

Schüler, die ohne Erfolg am Probeunterricht des Gymnasiums teilgenommen haben, können sich zum Nachtermin des Probeunterrichts an der Realschule melden.

Nachtermin bestanden:

Probeunterricht bestanden bei mindestens Noten 3/4 oder 4/3 in Deutsch und Mathematik.

Elternentscheidung: Elternwille entscheidet bis zur Notenkonstellation 4/4 in D und M

	von der 5. Klasse Hauptschule in die 5. Klasse Realschule (VSO § 29/RSO § 26)

Übertrittszeugnis Anfang Mai, muss von den Eltern beantragt werden

	“geeignet”
	„nicht geeignet“

	Gesamtdurchschnittsnote aus Deutsch und Mathematik im Übertrittszeugnis

bis 2,5

Übertritt uneingeschränkt möglich


	Gesamtdurchschnittsnote aus Deutsch und Mathematik im Übertrittszeugnis

3,0 oder schlechter

Übertritt möglich nach bestandenem Probeunterricht (mind. Noten 3/4  in Deutsch und Mathematik) 

oder Elternentscheidung bei 4/4

	Keine Aufnahmeprüfung, wenn  das Jahreszeugnis der Hauptschule (Regelklasse) in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik eine Durchschnittsnote von 2,00 aufweist. Für diese Schüler bietet sich bevorzugt der Übertritt in die M-Klasse an. (§29 RSO Aug. 07, VSO § 30 Sept. 08)


	Wirtschaftsschule   -  vier- dreistufige WS (Eingangsstufe)

	aus der 6. oder 7. Klasse HS in die 7. oder 8. Klasse WS  (VSO §29/§4 WSO)

Übertrittszeugnis Anfang Mai, muss von den Eltern beantragt werden

	“geeignet für WS”
	„nicht geeignet“

	Gesamtdurchschnittsnote aus Deutsch, Englisch, Mathematik im Übertrittszeugnis

bis 2,33

Übertritt uneingeschränkt möglich


	Gesamtdurchschnittsnote aus Deutsch, Englisch, Mathematik im Übertrittszeugnis

schlechter als 2,33 

Übertritt nur möglich nach bestandenem Probeunterricht (mind. Noten 3/4 oder 4/3 in Deutsch und Mathematik) 

	Gymnasium - G8

	Von der 4. Klasse Grundschule in die 5. Klasse Gymnasium (VSO § 29/ GSO § 26) alle Schüler erhalten Anfang Mai ein Übertrittszeugnis

	ÜZ  „geeignet“ für Gymnasium
	ÜZ „geeignet Hauptschule“

	Durchschnittsnote: Deutsch, Mathematik,  

                                  HSU bis Ǿ 2,33
Übertritt ist uneingeschränkt möglich
	Durchschnittsnote: D / M, HSU schlechter 

                                  als Ǿ 2, 33
Probeunterricht:  Pflicht in   

                               Deutsch/Mathematik
Probeunterricht bestanden:

mindestens Noten 3/4 oder 4/3 in Deutsch und Mathematik

Elternentscheidung: Bei 4/4 in beiden Fächern entscheiden die Eltern, ob Übertritt an Gymnasium oder Realschule (RSO § 26)
PU-Nachtermin: 

Schüler, die ohne Erfolg am Probeunterricht des Gymnasiums teilgenommen haben, können sich zum Nachtermin des Probeunterrichts an der Realschule melden.

Nachtermin bestanden: (RSO § 26)
Probeunterricht bestanden bei mindestens Noten 3/4 oder 4/3 in Deutsch und Mathematik.

Elternentscheidung: Elternwille entscheidet bis zur Notenkonstellation 4/4 in D und M

	von der 5. Klasse Hauptschule in die 5. Klasse Gymnasium (VSO § 29/GSO § 26)

Übertrittszeugnis Anfang Mai, muss von den Eltern beantragt werden

	“geeignet”
	„nicht geeignet“

	Gesamtdurchschnittsnote aus Deutsch und Mathematik im Übertrittszeugnis

bis 2,0
Übertritt uneingeschränkt möglich


	Gesamtdurchschnittsnote aus Deutsch und Mathematik im Übertrittszeugnis

schlechter als 2,0
Übertritt möglich nach bestandenem Probeunterricht (mind. Noten 3/4  in Deutsch und Mathematik) 

oder Elternentscheidung bei 4/4

	Keine Aufnahmeprüfung, wenn  das Jahreszeugnis der Hauptschule (Regelklasse) in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik eine Durchschnittsnote von 2,00 aufweist. Für diese Schüler bietet sich bevorzugt der Übertritt in die M-Klasse an. (§29 RSO Aug. 07, VSO § 30 Sept. 08)


	Wirtschaftsschule   -  vier- dreistufige WS (Eingangsstufe)

	aus der 6. oder 7. Klasse HS in die 7. oder 8. Klasse WS  (VSO §29/§4 WSO)

Übertrittszeugnis Anfang Mai, muss von den Eltern beantragt werden

	“geeignet für WS”
	„nicht geeignet“

	Gesamtdurchschnittsnote aus Deutsch, Englisch, Mathematik im Übertrittszeugnis

bis 2,33

Übertritt uneingeschränkt möglich


	Gesamtdurchschnittsnote aus Deutsch, Englisch, Mathematik im Übertrittszeugnis

schlechter als 2,33 

Übertritt nur möglich nach bestandenem Probeunterricht (mind. Noten 3/4 oder 4/3 in Deutsch und Mathematik) 
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